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Titelbild: 

Das Strafjustizzentrum in Muttenz: Hauptsitz der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft. Foto: Alain Meier.  
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KAPITEL 1 

WICHTIGES IN KÜRZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Titelseite – hier bitte kein Text. 

Gutsmatte Liestal I. An der Rheinstrasse 27 in Liestal befindet sich unter anderem die Haupt-
abteilung Wirtschaftskriminalität.            Foto: Michael Lutz 
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WICHTIGES IN KÜRZE 

Die Falleingangszahlen bewegten sich im Berichtsjahr 2018 auf insgesamt hohem Niveau rückläu-

fig (- 2‘963 Fälle), was einem Rückgang von 7.5 Prozent entspricht. Hauptsächlich vom Rückgang 

betroffen waren die Übertretungen (- 2‘458 Fälle). Bei den arbeitsintensiveren Vergehens- und 

Verbrechensfällen betrug der Rückgang - 505 Fälle. Die Fallerledigung konnte im Berichtsjahr mit 

30‘535 Fällen im Vergleich zum Vorjahr leicht gesteigert werden (+ 876 Fälle). Mit Strafbefehlen 

wurden 2018 25‘351 Fälle erledigt (+ 557 Fälle), was einer leichten Steigerung um 2.2 Prozent 

entspricht. Ein Rückgang stellte sich im Bereich der Anklagen ein (- 141 Fälle, - 58 Anklagen ge-

gen beschuldigte Personen).  

 

Der Leistungsauftrag der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft, wonach 60 Prozent der Strafver-

fahren mit bekannter Täterschaft innerhalb von zwölf Monaten erledigt sein müssen, wurde auch 

im Jahr 2018 erreicht. So wurden 87.9 Prozent der im Berichtsjahr eingegangenen Fälle innerhalb 

eines Jahres erledigt. Im Vergleich zum Vorjahr stieg dieser Wert leicht an (+ 2.3 Prozentpunkte). 

 

Ein zentrales und immer wieder aufkommendes Thema waren auch im Jahr 2018 die Teilnahme-

rechte. In Verfahren, in denen mehrere Personen einer Straftat beschuldigt werden, führen die 

aktuell weit ausgebauten Teilnahmerechte zu einem hohen administrativen Aufwand und in der 

Folge zu spürbaren Verzögerungen in der Bearbeitung der einzelnen Fälle. Neben dem erhebli-

chen administrativen Mehraufwand erschweren die Teilnahmerechte jedoch auch die Suche nach 

der materiellen Wahrheit in der Strafuntersuchung und damit die Erfüllung eines Kernauftrages der 

Staatsanwaltschaft. Im Rahmen der derzeit laufenden politischen Prozesse zur Teilrevision der 

Strafprozessordnung sieht die Vernehmlassungsvorlage zwar Anpassungen vor, doch dürften die-

se in der Praxis nur zu neuen Problemen führen. Es ist zu hoffen, dass diesbezüglich noch Korrek-

turen vorgenommen werden. 

 

Ein Dauerthema waren auch die Landesverweisungen. Die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft 

klagte 2018 konsequent alle Fälle an, in denen eine Landesverweisung zur Diskussion stand. Sie 

beantragte 2018 gegen 62 rechtskräftig verurteilte Personen eine obligatorische (2017: 44 Perso-

nen) und gegen 12 Personen eine nichtobligatorische (2017: 8 Personen) Landesverweisung. Der 

in Zusammenhang mit den Landesverweisungen angenommene Mehraufwand bestätigte sich 

auch im Berichtsjahr, dies insbesondere mit Blick auf die Anzahl der zu beurteilenden Fälle. Per 

Stichtag waren zudem 19 Berufungsverfahren hängig. 

 

Abschliessend gebührt allen Mitarbeitenden der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft ein Danke-

schön für den geleisteten Arbeitseinsatz zu Gunsten einer funktionieren Strafverfolgung in unse-

rem Kanton Basel-Landschaft.  
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62 % 
unserer Mitarbeitenden sind 

weiblich. 

34 % 
unserer Mitarbeitenden arbeiten  

in einem Teilzeitmodell. 

In unsere Geschäftsleitung nehmen 

gleich 
viele Frauen wie Männer Einsitz. 

58 % 
unserer Mitarbeitenden arbeiten seit 

mehr als zehn Jahren bei uns. 
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Rund 

3‘600 
Einvernahmen haben unsere  
Mitarbeitenden durchgeführt. 

36‘562 
Fälle gingen im Jahr 2017 bei uns ein. 

Etwa 

1‘200 
Einsätze von Dolmetschenden  

fanden bei uns statt. 

Wir erledigten rund 

136 
Fälle pro Tag. 
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KAPITEL 2 

THEMEN 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Titelseite – hier bitte kein Text. 

UBS-Gebäude Liestal. An der Rheinstrasse 12 ist die Hauptabteilung Strafbefehle angesiedelt, 
zu der auch die Geschwindigkeitskontroll-Abteilung und die Buchhaltung gehören.      Foto: Michael Lutz 
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THEMEN 2018 

Landesverweisungen 

Die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft klagt Fälle nach wie vor konsequent an, in welchen eine 

Landesverweisung zur Diskussion steht. Verschiedene Rechtsfragen konnten zwischenzeitlich 

geklärt werden, so z.B. die Frage nach der Rechtsnatur der Landesverweisung oder die Möglich-

keit der Anordnung einer nicht obligatorischen Landesverweisung auch bei leichteren Delikten.  

 

Die Zahlen1 für das Jahr 2018 präsentieren sich wie folgt:  

 

Beantragte obligatorische Landesverweisungen  
(Art. 66a StGB) 

Beantragte nichtobligatorische Landesverweisungen 
(Art. 66a

bis
 StGB) 

62 12 

 

Die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft beantragte im Jahr 2018 gegen 62 Personen eine obliga-

torische Landesverweisung nach Art. 66a Strafgesetzbuch (StGB). Damit liegt dieser Wert leicht 

höher als im Vorjahr (2017: 44 Personen). Eine nichtobligatorische Landesverweisung (Art. 66abis 

StGB) wurde in 12 Fällen (2017: 8 Fälle) beantragt. 

 

Einbrüche und Diebstähle stehen im Vordergrund 

Die Auswertung der im Bereich der obligatorischen Landesverweisung begangenen Delikte zeigt, 

dass der Schwerpunkt im Jahr 2018 bei Einbruchdiebstählen (40 Personen) lag, welche oft in Ver-

bindung mit weiteren Delikten standen. Wegen Zuwiderhandlungen gegen das Betäubungsmittel-

gesetz – auch diese oft in Verbindung mit weiteren Delikten – beantragte die Staatsanwaltschaft 

gegen 15 Personen eine obligatorische Landesverweisung. Den weiteren Anträgen auf obligatori-

sche Landesverweisungen lagen Verstösse gegen diverse andere Strafbestimmungen ohne be-

sondere Häufung zugrunde. 

 

Prognostizierter Mehraufwand bestätigt sich 

Bereits im Geschäftsbericht 2017 stellte die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft fest, dass sich 

der in Zusammenhang mit den Landesverweisungen angenommene Mehraufwand bestätigte. Die-

se Tendenz setzte sich auch im Berichtsjahr fort, insbesondere auch mit Bezug auf die Anzahl der 

zu beurteilenden Fälle. Per Stichtag (14. März 2019) waren zudem 19 Berufungsverfahren mit 

Landesverweisungen am zweitinstanzlichen Gericht hängig, so dass sich auch die Annahme der 

vermehrten Ergreifung von Rechtsmitteln in diesem Bereich zu bestätigen scheint. 

   

                                                
 

1
 Die Erfassung erfolgt erst nach Rechtskraft der Urteile. 
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Hürden im Alltag: Teilnahme- und Konfrontationsrechte 

Eigentlich ist diese Thematik nicht wirklich neu. Und doch beschäftigte sie die Staatsanwaltschaft 

Basel-Landschaft auch im Jahr 2018 laufend. Insbesondere die in der aktuellen Strafprozessord-

nung weit ausgebauten Teilnahmerechte sorgen in Verfahren, in denen mehrere Personen einer 

Straftat beschuldigt werden, für einen hohen administrativen Aufwand und führen in der Folge zu 

spürbaren Verzögerungen in der Bearbeitung der einzelnen Fälle. Neben dieser erheblichen 

Mehrbelastung erschweren die Teilnahmerechte jedoch die Suche nach der materiellen Wahrheit 

im Bereich der Strafuntersuchung und damit die Erfüllung eines Kernauftrages der Staatsanwalt-

schaften.  

 

Aktuell laufen die politischen Prozesse zur Teilrevision der Strafprozessordnung, in deren Rahmen 

sich auch die Staatsanwaltschaften und Polizeikorps der Schweiz eingebracht haben. Sie streben 

eine gesetzliche Lösung an, welche sowohl die Rechte der beschuldigten Personen zur Teilnahme 

wahrt, jedoch gleichzeitig die Wahrheitsfindung ermöglicht. Die aktuelle Vernehmlassungsvorlage 

sieht diesbezüglich zwar eine Korrektur vor, jedoch scheint die nun vorgeschlagene Lösung eher 

dazu geeignet zu sein, wieder neue Probleme zu provozieren. Es ist vorgesehen, dass die Staats-

anwaltschaft eine beschuldigte Person von der Teilnahme ausschliessen kann, wenn zu befürch-

ten ist, dass diese ihre Aussagen an diejenigen einer anderen einzuvernehmenden Person anpas-

sen wird. Die diesbezügliche Beweisführung dürfte schwierig sein, da man die Aussage einer Per-

son ja nicht kennt, bevor sie diese getätigt hat. Aufgrund der Ungenauigkeit der vorgeschlagenen 

Bestimmungen dürfte zudem auch mit zahlreichen Beschwerdeverfahren zu rechnen sein. Es 

bleibt zu hoffen, dass hier noch eine Korrektur vorgenommen wird.  

 

Eine Hürde in der Wahrheitsfindung in diesem Bereich besteht beispielsweise darin, dass Perso-

nen, welche gegen eine hierarchisch über ihnen stehende Person aussagen wollen, unter einen 

erheblichen Druck geraten. Dies gilt insbesondere in Fällen von schwerer Kriminalität mit banden-

mässigem Vorgehen. Die Erfahrung zeigt, dass diese Personen in Anwesenheit des hierarchisch 

höher gestellten Mitbeschuldigten keine Aussagen machen. Wird in einer der ersten Einvernahme 

eine mitbeschuldigte Person ausgeschlossen und wird dies später als Verletzung des Teilnahme-

rechts beurteilt, so sind die dort gemachten Aussagen nicht verwertbar, wenn die Personen nicht 

alle belastenden Aussagen im Rahmen einer direkten Konfrontation von sich aus noch einmal 

wiederholen. Erfahrungsgemäss ist die Wahrscheinlichkeit hierfür sehr gering.  

 

So oder so führen also die heute weit ausgebauten Teilnahmerechte dazu, dass am Schluss der 

Strafuntersuchung oft keine verwertbaren Aussagen vorliegen – wegen deren Unverwertbarkeit im 

Zuge von verletzten Teilnahmerechten oder weil aus Angst vor Repressionen erst gar keine Aus-

sagen gemacht wurden. Gerade im Bereich der organisierten Kriminalität – insbesondere bei Dro-
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gendelikten mit verschiedenen Hierarchiestufen – wirken sich diese Umstände deutlich ungünstig 

auf die Wahrheitsfindung aus. 

 

Projekt Cybercrime: Staatsanwaltschaft und Polizei machen sich fit 

Es ist kein Geheimnis, dass die Cyber-Kriminalität stetig zunimmt und auch vor den Grenzen des 

Kantons Basel-Landschaft nicht Halt macht. Aus diesem Grund haben Polizei und Staatsanwalt-

schaft Basel-Landschaft das Projekt „Cybercrime“ ins Leben gerufen. Zielsetzungen des Projekts 

sind es, Strukturen zu erarbeiten und zu implementieren, die im Bereich Cyber-Kriminalität im en-

geren Sinne (Cybercrime i.e.S.) und bei den komplexeren Verfahren von digitalisierter Kriminalität 

eine effektive und effiziente Strafverfolgung sowie eine erfolgreiche Prävention ermöglichen. Auch 

die Aufklärungsquote in diesem Kriminalitätsgebiet soll erhöht werden. Von Cybercrime i.e.S. 

spricht man bei Straftaten gegen das Internet und seine Instrumente, wie z.B. das „Hacking“. Unter 

digitalisierter Kriminalität versteht man hingegen „klassische“ Delikte, welche unter Zuhilfenahme 

von Mitteln der Internettechnologie verübt werden (z.B. Sextortion).  

 

Mit dem Projekt „Cybercrime“ werden die Grundlagen erarbeitet, die es ermöglichen, mit der zu-

nehmenden Digitalisierung auch im Kriminalitätsbereich mitzuhalten und entsprechenden Krimina-

litätsformen adäquat zu begegnen. 

 

Cyber-Kriminalität und digitalisierte Kriminalität nehmen zu 

Mit dem Projekt „Cybercrime“ und dessen späteren Umsetzung machen sich Polizei und Staats-

anwaltschaft Basel-Landschaft fit in diesem Themengebiet. Und das zu recht, denn die Anzahl der 

eingehenden Fälle steigt seit Beginn deren Erfassung im Jahr 2015 kontinuierlich an. Der jährliche 

Zuwachs an Fällen von Cybercrime liegt bei zwischen 18 und 22 Prozent, wobei eine Abschwä-

chung dieser Tendenz derzeit nicht in Sicht ist. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass heute bei-

nahe jeder „normale“ Fall eine digitale Komponente hat und oftmals auch grosse Datenmengen 

auszuwerten sind. Mit der Zunahme der Digitalisierung in allen Lebensbereichen wird auch dieser 

Aufwand stetig ansteigen.  

 

Strategie Cybercrime 

Die im Rahmen des Projektes entwickelte Strategie Cybercrime basiert im Wesentlichen auf den 

Pfeilern Aus- und Weiterbildung, Spezialisierung, Repression und Prävention. So sollen unter an-

derem sowohl bei der Polizei als auch bei der Staatsanwaltschaft Abteilungen geschaffen werden, 

welche sich auf Cybercrime i.e.S. und digitalisierte Kriminalität spezialisieren. Bei der Staatsan-

waltschaft wird dies in Form einer Fachstelle Cybercrime geschehen. Diese Fachstelle wird für die 

Bearbeitung von Strafverfahren im Bereich Cybercrime i.e.S. und für die Bearbeitung von komple-
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xeren Verfahren von digitalisierter Kriminalität zuständig sein. Zusätzlich wird die Fachstelle die 

folgenden Aufgaben übernehmen: 

 

 Betreiben einer internen Hotline, um den Mitarbeitenden der Staatsanwaltschaft und der Ju-

gendanwaltschaft mit Know-how zur Verfügung zu stehen. 

 Sach- und stufengerechte Aus- und Weiterbildung der Mitarbeitenden der Staatsanwaltschaft 

und der Jugendanwaltschaft in diesem Fachgebiet. 

 Aus den Reihen der Fachstelle wird die Kontaktperson in kantonalen und nationalen Koordina-

tionsgremien in diesem Fachbereich zur Verfügung gestellt. 

 

Ausarbeitung der Landratsvorlage 

Diese erwähnten Massnahmen lassen sich nicht ohne zusätzliche Personalressourcen erfolgreich 

umsetzen. Aktuell ist man im Rahmen des Projekts daran, die Landratsvorlage auszuarbeiten, in 

welcher unter anderem auch der entsprechende Stellenbedarf bei Staatsanwaltschaft und Polizei 

detailliert ausgewiesen sein wird. 
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KAPITEL 3 

FALLZAHLEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Titelseite – hier bitte kein Text. 

Strafjustizzentrum Muttenz. An der Grenzacherstrasse 8 befinden sich die drei allgemeinen 

Hauptabteilungen sowie die Leitung der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft.        Foto: Michael Lutz 
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FALLZAHLEN 

Neue Falleingänge 

In Faszikel 2017 2018 

Vergehen / Verbrechen 9‘395 8‘890 

Übertretungen 30‘130 27‘672 

Total 39‘525 36‘562 

 

Nachdem die Falleingänge in den Jahren 2015 bis 2017 kontinuierlich angestiegen sind, stellte 

sich im Berichtsjahr 2018 ein leichter Rückgang ein. Der Rückgang der Falleingänge fand haupt-

sächlich im Bereich der Geschwindkeitskontroll-Fälle (- 2‘653 Übertretungsfälle) statt. Während der 

Falleingang bei diesen weniger arbeitsintensiven „Massendelikten“ rückläufig war, stiegen die Fal-

leingänge im Bereich der aufwändigeren übrigen Übertretungen leicht an. Insgesamt gingen im 

Berichtsjahr im Vergleich zum Vorjahr 2‘458 Übertretungsfälle weniger ein. Leicht Rückläufig ent-

wickelten sich auch die Falleingänge bei den arbeitsintensiveren und komplexeren Vergehens- 

und Verbrechensfällen (- 505 Fälle). Gesamthaft gingen im Jahr 2018 36‘562 neue Fälle ein, was 

einem Rückgang um 7.5 Prozent entspricht. 
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Anklagen 

Anklagen (inklusive abgekürzte Verfahren) Einsprachen gegen Strafbefehle

Erledigungen 

Anklagen 

 

(Vorjahreszahlen) Faszikel Beschuldigte Personen 

Anklagen 1‘284 (1‘460) 206 (256) 

Anklagen im abgekürzten Verfahren 111 (56) 10 (18) 

Total I 1‘395 (1‘516) 216 (274) 

Anklagen nach Einsprache Strafbefehl 199 (218) 185 (187) 

Zusatzanklagen 1 (2) 1 (6) 

Total II 1‘595 (1‘736) 402 (467) 

 

 

Anklagen (ohne Zusatzanklagen) und Anklagen nach Einsprachen gegen Strafbefehle im 

Mehrjahresvergleich 

 

Nach Beschuldigten 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Anklagen inklusive abgekürzte Verfahren 84 175 209 192 220 267 274 216 

Anklagen nach Einsprachen gegen  
Strafbefehle

2
 

180 239 183 188 166 200 187 185 

 

 

                                                
 

2
 Übertretungen, Vergehen und Verbrechen. 
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Strafbefehle, Einstellungen und Nichtanhandnahmen 

 

In Faszikel 
(Vorjahreszahlen) 

Strafbefehle Einstellungen Nichtanhandnahmen 

Vergehen / Verbrechen 3‘618 (3‘358) 1‘513 (1‘449) 720 (525) 

Übertretungen  21‘736 (21‘439) 618 (553) 735 (599) 

Total 25‘354 (24‘797) 2‘131 (2‘002) 1‘455 (1‘124) 

 

 

Strafbefehle, Einstellungen und Nichtanhandnahmen im Mehrjahresvergleich 

 

In Faszikel 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Strafbefehle 22'638 18'841 24‘503 21‘540 23‘388 25‘963 24‘797 25‘354 

Einstellungen 2'262 2'309 1‘770 1‘703 2‘229 2‘021 2‘002 2‘131 

Nichtanhandnahmen 700 645 576 651 728 1‘229 1‘124 1‘455 
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Fälle in Untersuchung per 1. Januar 20193 

 

In Faszikel 
(Vorjahreszahlen) 

Vergehen und Verbrechen Übertretungen Total 

Per 31.12.2018 6‘045 5‘136 11‘181 

Davon Eingang 2018 3‘616 4‘921 8‘537 

Davon Eingang 2017 1‘295 (4001) 148 (7‘259) 1‘443 (11‘260) 

Davon Eingang 2016 702 (1‘114) 60 (223) 762 (1‘337) 

Davon Eingang 2015 228 (336) 6 (49) 234 (385) 

Davon Eingang vor 2015 204 (283) 1 (8) 205 (291) 

 

 

  

                                                
 

3
 Zu beachten ist, dass die hier aufgeführten Zahlen auch Fälle beinhalten, welche über längere Zeit (teilweise mehrere 

Jahre) sistiert waren und gar nicht bearbeitet werden konnten, weil beispielsweise die Täterschaft flüchtig und zur Ver-
haftung ausgeschrieben oder unbekannt war. Können solche Personen durch die Polizei festgenommen oder die Täter-
schaft ermittelt werden, so nimmt die Staatsanwaltschaft diese Fälle wieder auf und bearbeitet sie. Solche Fälle behalten 
jedoch das ursprüngliche Eingangsdatum, stellen aber keine eigentlichen „Altlasten“ dar, da eine Bearbeitung über län-
gere Zeit gar nicht möglich gewesen war. 
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Kommentierung zur Verfahrensdauer 

Per Stichtag (14. März 2019) erledigte die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft 65.5 Prozent aller 

Strafverfahren, welche im Jahr 2018 eingegangen sind, innerhalb von drei Monaten. 19.6 Prozent 

der Fälle wurden innerhalb von drei bis sechs Monaten abgeschlossen. Eine Bearbeitungszeit von 

zwischen sechs und zwölf Monaten benötigten 5.6 Prozent der Verfahren. Insgesamt wurden 87.9 

Prozent der im Berichtsjahr eingegangenen Fälle innerhalb eines Jahres erledigt. Der Vergleich 

mit dem Vorjahr zeigt, dass dieser Wert um 2.3 Prozentpunkte gesteigert werden konnte (2017: 

85.6 Prozent). 

 

Neben den vorstehend kommentierten Gesamtzahlen weist die Staatsanwaltschaft die Dauer der 

Verfahren auch aufgeschlüsselt nach Vergehen/Verbrechen und Übertretungen aus. Die Analyse 

der erzielten Ergebnisse bestätigt, dass die in der Bearbeitung komplexeren Vergehens- und Ver-

brechensfälle auch deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen, als dies bei den zahlenmässig überle-

genen Übertretungsstrafverfahren der Fall ist. So wurden 68.5 Prozent der im Jahr 2018 einge-

gangenen Vergehens- und Verbrechensfälle innerhalb von zwölf Monaten erledigt. Bei den Über-

tretungsfällen liegt dieser Wert bei 94.7 Prozent. 

 

Diese Leistungsstatistik ist dynamisch und verändert sich mit zunehmendem Zeitablauf. Dies 

hängt damit zusammen, dass die Dauer von Verfahren, welche 2018 gegen Ende des Jahres ein-

gegangen sind, erst im Verlauf des Jahres 2018 ausgewertet werden können. Die aktuellen Zahlen 

zeigen jedoch bereits heute, dass der Leistungsauftrag an die Staatsanwaltschaft, wonach 60 Pro-

zent der Strafverfahren mit bekannter Täterschaft innerhalb von zwölf Monaten erledigt sein müs-

sen, auch im Jahr 2018 erreicht werden konnte. 
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Fazit zu den Erledigungen 

Im Vergleich zum Vorjahr gingen im Jahr 2018 weniger Fälle bei der Staatsanwaltschaft Basel-

Landschaft ein (- 2‘963 Fälle), was insgesamt einem Rückgang von 7.5 Prozent entspricht. Betrof-

fen davon sind hauptsächlich Übertretungen (- 2‘458) – und dort insbesondere die „Massendelikte“ 

in Zusammenhang mit Geschwindigkeitsübertretungen. Bei den arbeitsintensiveren und komplexe-

ren Vergehens- und Verbrechensfällen ist nur ein leichter Rückgang zu verzeichnen (- 505 Fälle). 

Insgesamt bewegten sich die Falleingänge 2018 auf einem weiterhin hohen Niveau. Auf ebenfalls 

hohem Niveau präsentieren sich die Erledigungszahlen 2018: Insgesamt wurden im Berichtsjahr 

30‘535 Fälle erledigt, was im Vergleich zum Vorjahr (2017: 29‘659 erledigte Fälle) einer leichten 

Steigerung um 876 Fälle entspricht.  

 

Mit Strafbefehlen wurden im Jahr 2018 25‘354 Fälle erledigt, was im Vergleich zum Vorjahr (2017: 

24‘797 Fälle) gesamthaft einer leichten Steigerung um 2.2 Prozent (+ 557 Fälle) entspricht. Ein 

Rückgang der Erledigungszahlen stellte sich im Bereich der Anklagen (- 141 Fälle, - 58 beschul-

digte Personen4) ein.  

 

87.9 Prozent aller im Jahr 2018 eingegangenen Fälle wurden innerhalb eines Jahres erledigt. Im 

Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Steigerung um 2.3 Prozentpunkte. 

 

Auch im Jahr 2018 konnten die älteren Verfahren weiter reduziert werden. Dennoch bewegen sich 

die per Ende des Berichtsjahrs hängigen Verfahren (11‘181 Fälle) auf einem weiterhin hohen Ni-

veau. Die Arbeitsbelastung der Mitarbeitenden der Staatsanwaltschaft muss daher nach wie vor 

als angespannt bezeichnet werden. 

 

In Ergänzung zu den ausgewiesenen Erledigungsarten (Anklagen, Strafbefehle, Einstellungen und 

Nichtanhandnahmen) wurden im Berichtsjahr zahlreiche weitere Verfahren durch Abtretungen so-

wie im Bereich der nationalen und internationalen Rechtshilfe erledigt. Insgesamt konnten so zu-

sätzlich 1‘511 Fälle erledigt werden (2017: 1‘729 Fälle). Weiterhin darf konstatiert werden, dass die 

Zusammenarbeit der Behörden im internationalen Rechtsverkehr sehr gut und kooperativ funktio-

niert, was speziell auch für die Nachbarländer Deutschland und Frankreich gilt. 

  

                                                
 

4
 Vergleiche Tabelle „Anklagen“ auf Seite 14. 
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Prozentual verteilen sich die im Jahre 2018 erledigten Fälle wie nachstehend dargestellt auf die 

verschiedenen Erledigungsarten: 

 

Gesamtauswertung 

 

Vergehen und Verbrechen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Übertretungen 

 

 

  

Erledigungen 2018 nach Arten in Prozent 

Anklagen (5.2 %)

Strafbefehle (83.0 %)

Einstellungen (7.0 %)

Nichtanhandnahmen (4.8 %)

5.2 % 

4.8 % 

7.0 % 

83.0 % 

Erledigungen 2018 nach Arten in Prozent, Vergehen und Verbrechen 

Anklagen (19.5 %)

Strafbefehle (49.8 %)

Einstellungen (20.8 %)

Nichtanhandnahmen (9.9 %)

19.5 % 

49.8 % 

20.8 % 

9.9 % 

Erledigungen 2018 nach Arten in Prozent, Übertretungen 

Anklagen (0.8 %)

Strafbefehle (93.3 %)

Einstellungen (2.7 %)

Nichtanhandnahmen (3.2 %)

0.8 % 

93.3 % 

2.7 % 

3.2 % 
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KAPITEL 4 

FAZIT UND AUSBLICK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Titelseite – hier bitte kein Text. 

Gutsmatte Liestal II. Ebenfalls an der Rheinstrasse 27 angesiedelt ist die Hauptabteilung Be-
täubungsmitteldelikte und Organisierte Kriminalität.            Foto: Michael Lutz 
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FAZIT UND AUSBLICK 

Fazit Geschäftsjahr 2018 

Zum Geschäftsjahr 2018 ist insgesamt ein positives Fazit zu ziehen. Die Gesamterledigungszah-

len konnten leicht gesteigert, die Zahl der per Ende Jahr pendenten Verfahren und die Altlasten 

konnten weiter abgebaut werden. Dazu beigetragen hat sicherlich auch der leichte Rückgang bei 

den Falleingängen. Mit 11‘181 hängigen Fällen per Ende 2018 muss die Arbeitsbelastung der Mit-

arbeitenden der Staatsanwaltschaft aber weiterhin als hoch betrachtet werden. Die rückständigen 

Ferientage, Gleitzeit- und Überzeitstunden des Personals konnten 2018 im Vergleich zum Jahr 

2017 ebenfalls leicht reduziert werden (Rückstellungen 2018: CHF 885‘894.85; 2017: 992‘105.35). 

Dennoch bleibt der weitere Abbau dieser Rückstände bei gleichzeitiger Gewährung einer weiterhin 

hohen Performance ein wichtiges Ziel.  

 

Ausblick 2019 

Der Blick in die nahe Zukunft wird insbesondere von zwei Aspekten geprägt: Einerseits gilt es, die 

bereits laufenden Projekte „Cybercrime“ und „Organisationsüberprüfung Staatsanwaltschaft – Poli-

zei“ weiterhin zielstrebig und lösungsorientiert voranzutreiben. Auf der anderen Seite dürften die 

Staatsanwaltschaften der Schweiz – und damit auch die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft – für 

einmal an der politischen Front gefordert sein, wenn es darum geht, im Rahmen der laufenden 

Prozesse zur Teilrevision der Strafprozessordnung die Sichtweisen der Strafverfolger darzulegen. 

Gerade bei einer Neuregelung zu den Teilnahmerechten von (mit-) beschuldigten Personen gilt es, 

den Kernauftrag der Staatsanwaltschaft zur Findung der materiellen Wahrheit nicht zu gefährden 

oder gar zu verunmöglichen.  

 

Wie in jedem Jahr gelten meine letzten Worte den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Staatsan-

waltschaft Basel-Landschaft. Ohne sie gäbe es in unserem Kanton keine Strafverfolgung, keine 

Gerichtsverhandlungen am Strafgericht und schon gar keine – einmal mehr erfreulichen – Erledi-

gungszahlen. Nur dank der motivierten und engagierten Arbeit meiner Mitarbeitenden darf ich 

Ihnen hiermit einen erneut positiven Geschäftsbericht vorlegen. Es ist mir daher ein Bedürfnis, 

allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft für den geleisteten Arbeitseinsatz zu 

danken. 

 

 

Angela Weirich 

Erste Staatsanwältin 

 

 

Muttenz, 8. April 2019 


